
Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der Tagesordnung  
 
Der Vorstand gibt gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG den 
nachfolgenden Bericht zu Punkt 6 der Tagesordnung über die Gründe für die vorgeschlagene 
Ermächtigung des Vorstands ab, das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Veräußerung von eigenen 
Aktien der Gesellschaft auszuschließen.  
 
Die Norm des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG soll die Unternehmen in Anpassung an die international 
übliche Praxis in die Lage versetzen, den Erwerb eigener Aktien als zusätzliches 
Finanzierungsinstrument einzusetzen. Die Gesellschaft ist durch Beschluss der 
Hauptversammlung vom 20. Juni 2008 zu einem solchen Erwerb eigener Aktien ermächtigt. 
Dieser Ermächtigungsbeschluss gilt jedoch nur noch bis zum 19. Dezember 2009. Um die 
Gesellschaft auch über diesen Zeitpunkt hinaus in die Lage zu versetzen, schlagen Vorstand und 
Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, der Gesellschaft erneut eine Ermächtigung zum Erwerb 
eigener Aktien zu erteilen, damit sie die mit einem solchen Erwerb verbundenen Vorteile im 
Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre nutzen kann.  
 
Durch die vorgeschlagene Ermächtigung wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, bis zum 
25. November 2010 eigene Aktien bis 10 % des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. Damit ist 
die gesetzlich zulässige Höchstgrenze gewahrt. Ein Erwerb darf nur über die Börse oder aufgrund 
eines öffentlichen Kaufangebots an alle Aktionäre erfolgen, wobei im letztgenannten Fall die 
Gesellschaft selbst ein formelles Angebot veröffentlichen oder zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten auffordern kann. Die Einhaltung der durch § 71 Abs. 1 Nr. 8 Sätze 3 und 4 
AktG geforderten Pflichten zur Gleichbehandlung aller Aktionäre ist damit gewährleistet. Beim 
Erwerb im Wege eines öffentlichen Kaufangebots muss, sofern das Angebot überzeichnet ist bzw. 
mehr Aktien als vorgesehen der Gesellschaft zum Kauf angeboten werden, die Annahme nach 
Quoten erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück 
angedienter bzw. angebotener Aktien je Aktionär sowie eine Rundung nach kaufmännischen 
Grundsätzen können vorgesehen werden, um die technische Abwicklung zu erleichtern. 
 
Die Ermächtigung sieht vor, dass die erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre an Dritte veräußert werden können, soweit dies zum Zweck des 
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen und/oder Beteiligungen an Unternehmen oder 
zur Bedienung von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, die auf der Grundlage des 
Beschlusses zu Tagesordnungspunkt 9 der Hauptversammlung vom 20. Juni 2007, 
Tagesordnungspunkt 10 der Hauptversammlung vom 20. Juni 2008 bzw. zu Tagesordnungspunkt 
7 dieser Hauptversammlung ausgegeben wurden, erfolgt. Der Vorstand soll in diesen Fällen in die 
Lage versetzt werden, Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung für den Erwerb solcher 
Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen anbieten zu können bzw. den Inhabern von 
Options- bzw. Wandlungsrechten Aktien zur Erfüllung ihrer Ansprüche gewähren zu können, 
ohne insoweit eine Kapitalerhöhung durchführen zu müssen.  
 
Der nationale und internationale Wettbewerb verlangt zunehmend die Möglichkeit, nicht Geld, 
sondern Aktien als Gegenleistung im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen oder von 
Beteiligungen an anderen Unternehmen anbieten zu können. Mit der vorgeschlagenen 
Ermächtigung wird der Gesellschaft die notwendige Flexibilität gegeben, eigene Aktien als 
Akquisitionswährung einzusetzen, und dadurch auf die für die Gesellschaft vorteilhaften 
Angebote zum Erwerb von Unternehmen oder von Beteiligungen an anderen Unternehmen rasch 
und flexibel reagieren zu können. Dem trägt die vorgeschlagene Ermächtigung zum Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre Rechnung. Der Vorstand wird in der Hauptversammlung jeweils 
Bericht über jede Ausnutzung dieser Ermächtigung erstatten.  
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht darüber hinaus vor, die eigenen Aktien an Dritte auch in 
anderer Weise als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre zu 
veräußern, sofern die Veräußerung der eigenen Aktien gegen Barzahlung und zu einem Preis 
erfolgt, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Dadurch soll es der 



Gesellschaft ermöglicht werden, Aktien an institutionelle Anleger, Finanzinvestoren oder 
sonstige Kooperationspartner abzugeben und dabei durch eine marktnahe Preisfestsetzung einen 
möglichst hohen Veräußerungsbetrag und eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu 
erreichen. In dieser Art der Veräußerung liegt zwar ein Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre, der jedoch gesetzlich zulässig ist, da er dem erleichterten Bezugsrechtsausschluss des 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG entspricht. Von dieser Ermächtigung darf nur bis zur Höhe von 10 % 
des Grundkapitals unter Einbeziehung sonstiger Ermächtigungen zum Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG Gebrauch gemacht werden. Dadurch wird 
sichergestellt, dass die gesetzlich zulässige Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals für einen 
solchen erleichterten Bezugsrechtsausschluss (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG) nicht überschritten 
wird. Der Vorstand wird der Hauptversammlung jeweils Bericht über jede Ausnutzung dieser 
Ermächtigung erstatten.  
 
Die Einziehung von erworbenen eigenen Aktien ohne weitere Beschlussfassung der 
Hauptversammlung ermöglicht es schließlich der Gesellschaft, ihr Eigenkapital durch die mit der 
Einziehung verbundene Herabsetzung des Grundkapitals den jeweiligen Erfordernissen des 
Kapitalmarkts rasch und flexibel anzupassen.  
 
Duisburg, im April 2009 

 

Klöckner & Co SE 

Der Vorstand 

 


